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Haushaltssatzung 
der Ortsgemeinde Damflos 

für das Jahr 2026  
vom  

 
 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:  
 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 
 

Festgesetzt werden              
 
1. Im Ergebnishaushalt 
 

der Gesamtbetrag der Erträge auf                 929.985 € 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.430.007 € 
der Jahresfehlbetrag auf     -500.022 € 

 
2. im Finanzhaushalt 
  
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                 -170.401 € 
 
  
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                   19.000 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     281.700 € 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     -262.700 € 
    
  
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf     433.101 € 
 
  

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
       
 
zinslose Kredite auf                                                                      € 
verzinste Kredite auf                                                        262.700 € 
zusammen auf                                                          262.700 € 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
 
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen 
Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.100.000 €. 
 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.100.000 €. 
 
 

§ 4 
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 

 
1.776.996 € 

 
 

§ 5 
Steuersätze 

 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
     
 
Grundsteuer A 420 v. H.   
Grundsteuer B 510 v. H.   
Gewerbesteuer 380 v. H.   
 
 
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden 
    
 
für den ersten Hund    60 €      
für den zweiten Hund    84 €   
für jeden weiteren Hund   144 €    
für den ersten gefährlichen Hund  660 €   
für jeden weiteren gefährlichen Hund  900 €   
 
 
 

§ 6 
Eigenkapital 

 
 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt +49.485,69 €, zum 31.12.2025 
= -261.117,31 € und zum 31.12.2026 = -761.139,31 €. 
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§ 7 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 
2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 6.000 € überschritten sind. 
 

§ 8 
Wertgrenze für Investitionen 

 
 
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. 
 
 

§ 9 
Altersteilzeit 

 
 
Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2026 nicht zugelassen.  
 
 

§ 10 
Zinssatz für Stundungen 

 
 

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 
Abs. 1 BGB festgesetzt. 
 
Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz 
von 6% ergibt. 
 
Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen 
die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent. 
 
 

§ 11 
Weitere Bestimmungen 

 
 
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die 
Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht. 
 
 
 
Damflos, den  
 
 
 
Joachim Wellenberg, Ortsbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in 
den §§ 2 und 3 sowie 4 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom  bis , während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer 
Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) 
eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung. 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der 
GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat. 

 
Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Vorbericht 
 
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damflos für das 
Haushaltsjahr 2026  
 
1. Allgemeines 
 
Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen 
Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter 
Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt 
gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf 
wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die 
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der 
Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. 
 
Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und 
Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den 
Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. 
Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie 
wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und 
zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.  
 
Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- 
und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen 
Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird 
transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung 
bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht 
werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. 
Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen 
periodengerecht berücksichtigt.  
 
In der Bilanz als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der 
Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner 
Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem 
Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu. 
 
Dem doppischen Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen 
Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch 
die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung 
soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der 
Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. 
ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das 
Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert. 
 
In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) 
abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich 
gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den 
Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen 
sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu 
leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und 
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Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über 
mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze 
überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer 
Sammelposition nachgewiesen. 
 
Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damflos wird in zwei Teilhaushalte 
gegliedert: 
 

Teilhaushalt 1  
Teilhaushalt 2  

 
Interne Leistungsverrechnungen sind für das Produkt 1143 Bauhof in den 
Produkten veranschlagt.  
 
 
2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2024 und 2025 
 
Haushaltsjahr 2024 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 04.06.2024 durch den 
Ortsgemeinderat beschlossen.  
 

 Haushaltsplan Vorläufiges 
Ergebnis  

Ergebnishaushalt   
   
Erträge     864.074 €    
Aufwendungen  1.228.386 €  
Jahresfehlbetrag   -364.312 € *-154.038,87 € 
   
Finanzhaushalt   
(ohne Investitionen)   
*Einzahlungen    790.445 € *768.089,44 € 
Auszahlungen 1.042.833 € 931.266,32 € 
Saldo       -252.388 € -163.176,88 € 

 
*Der Jahresfehlbetrag und der Saldo der ordentlichen Einzahlungen wurden 
um die Zuwendung aus der PEK-RP in Höhe von 724.819 € bereinigt. 
 
Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 339.425 € eingeplant. Hiervon wurden durch die 
Kommunalaufsicht 335.925 € genehmigt. Nach der Finanzrechnung 2024 ergab 
sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 207.001,85 €. Dieser Betrag wurde in 
voller Höhe im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. 
 
Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Damflos hat sich im Verlauf des 
Haushaltsjahres 2024 verbessert (+461.604,33 €). Hiervon entfallen 724.819 € 
auf die Zuwendung aus der PEK-RP. Ohne die erhaltene PEK-Zuwendung 
hätte sich der Kassenbestand um 263.214,67 € verschlechtert. Zum 
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Jahresende 2024 beträgt der Kassenstand, unter Einschluss der PEK-
Zuwendung, -786.747,95 €.  
 
Haushaltsjahr 2025 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 15.05.2025 durch den 
Ortsgemeinderat beschlossen.  
 

 Haushaltsplan Vorläufiges 
Ergebnis  

Ergebnishaushalt   
   
Erträge    1.014.993 €    
Aufwendungen    1.325.596 €  
Jahresfehlbetrag     -310.603 €  
   
Finanzhaushalt   
(ohne Investitionen)   
Einzahlungen    939.724 €    961.657,35 € 
Auszahlungen 1.096.383 € 1.182.464,60 € 
Saldo       -156.659 €   -220.807,25 € 

 
Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 28.560 € eingeplant. Hiervon wurden durch die 
Kommunalaufsicht 24.060 € genehmigt. Nach der Finanzrechnung 2025 ergibt sich 
ein investiver Überschuss in Höhe von 15.032,21 €. Dieser wird in voller Höhe zur 
Reduzierung des Kreditbedarfes aus investiven Ermächtigungen von 2025 nach 
2026 in Höhe von 18.500 € verwendet. Insoweit muss die erteilte 
Kreditgenehmigung für 2025 voraussichtlich mit lediglich 3.467,79 € beansprucht 
werden. 
 
Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Damflos hat sich im Verlauf des 
Haushaltsjahres 2025 verschlechtert (-32.420,98 €). Zum Jahresende 2025 
beträgt der Kassenstand -819.168,93 €.  
 
Haushaltsermächtigungen wurden aus 2025 nach 2026 bei nachstehenden Konten 
übertragen: 
 
PSK Verwendung Betrag 
4240.5231 Unterhaltung von Sportanlagen                      5.991,33 €  
5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                      2.000,00 €  
5510.5231 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen                      4.328,70 €  
5552.5233 Unterhaltung der Feldwirtschaftswege                    14.405,00 €  
5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses                    10.000,00 €  
5750.5292 Unterhaltung des Traumschleifchens                      2.750,00 €  
5411.096-108 Ausbau Straße "Zum Primsbach"                    18.500,00 €  
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026  
 
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem 
Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. 
Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und 
Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und 
Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten 
gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende 
Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist 
damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.  
 
Für das Haushaltsjahr 2026 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 
929.985 € und die Aufwendungen auf 1.430.007 € festgesetzt. Der 
Jahresfehlbetrag beträgt -500.022 €. 
 
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) 

 
Lfd. 
Nr. 

Jahr Jahr Betrag 
(in €) 

Eigenkapital [in €) 

1 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2021 -74.413,65 367.692,70 
2 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2022 -34.952,15 332.740,55 
3 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2023 -129.215,99 203.524,56 
*4 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2024 -154.038,87 49.485,69 
5 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2025 -310.603,00 -261.117,31 
6 Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -500.022,00 -761.139,31 
7 Zwischensumme  -1.203.245,66  
8 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) 2027 -265.627,00 -1.026.766,31 
9 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) 2028 -267.666,00 -1.294.432,31 
10 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) 2029 -261.752,00 -1.556.184,31 
11 Summe  -1.998.290,66  

 
*Das Jahresergebnis ist um die in 2024 ertragswirksam vereinnahmte Zuwendung aus der 
PEK-RP in Höhe von 724.819 € bereinigt. 
 
Im Finanzhaushalt sind neben den kassenwirksamen Erträgen und 
Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren 
Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. 
Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. 
 
Für das Haushaltsjahr 2026 werden im Finanzhaushalt die ordentlichen 
Einzahlungen auf 859.465 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.029.866 € 
festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -170.401 €.  
Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
Investitionskrediten in Höhe von 36.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit 
unausgeglichen und schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 206.401 € ab, der 
über einen Liquiditätskredit abzudecken ist. 
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Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der 
Finanzrechnung 

 
 
 

Lfd.  
Nr. 

 
 

Jahr 

 
 

Jahr 

Saldo der ordentlichen 
und außer-

ordentlichen Ein- und 
Aus-zahlungen 

./.  
 

planmäßige  
Tilgung 

./. Mindestrück-
führungsbetrag 

gemäß 
Tilgungsplan 

=  
Betrag 

 in € 
1 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2021 +35.873,18 29.509,47 0,00 +6.363,71 
2 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2022 -35.197,74 32.740,83 0,00 -67.938,57 
3 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2023 -67.367,48 30.628,21 0,00 -97.995,69 
*4 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2024 -163.176,88 29.891,70 17.451,00 -210.519,58 
5 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) 2025 -220.807,25 33.647,77 17.451,00 -271.906,02 
6 Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -170.401,00 36.000,00 17.451,00 -223.852,00 
7 Zwischensumme  -865.848,15 
8 1. HH-Folgejahr (Ansatz) 2027 -191.972,00 33.797,00 17.451,00 -243.220,00 
9 2. HH-Folgejahr (Ansatz) 2028 -197.378,00 37.803,00 17.451,00 -252.632,00 
10 3. HH-Folgejahr (Ansatz) 2029 -198.188,00 36.652,00 17.451,00 -252.291,00 
11 Summe   -1.613.991,15 

 
*Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist um die in 2024 
gezahlte Zuwendung aus der PEK-RP in Höhe von 724.819 € bereinigt. 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 betragen 
281.700 €. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von 
Anlagevermögen eingeplant:  
 

Bezeichnung 
Auszahlungen für 

Investitionen 
Einzahlungen 

für Investitionen 
Saldo 

(Kreditbedarf) 

Produkt 1143    
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 
1.000 Euro netto 

 
2.000 € 0 € 2.000 € 

Produkt 3650    
Investitionskostenumlage an ZV KiGa 
Hermeskeil 4.500 € 0 € 4.500 € 

Produkt 5220    

Produkt 5411    

Straßenausbau „Zum Primsbach“  220.200 € 15.000 € 205.200 € 

Grunderwerb im Straßenbereich 2.000 € 0 € 2.000 € 
Produkt 5412    
Erweiterung der Straßenbeleuchtung 35.000 € 0 € 35.000 € 

Produkt 5420    

Ausbau K 100 5.000 € 4.000 € 1.000 € 

Produkt 5530    

Baukosten Grabfeld mit Stehle 10.000 € 0 € 10.000 € 

Produkt 5731    

Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus 3.000 € 0 € 3.000 € 

Saldo 281.700 € 19.000 € 262.700 € 
 
Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten 
dargestellt. 

11 / 105



 
Der Schuldenstand (nur Investitionskredite) der Ortsgemeinde Damflos wird 
sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 

31.12.2025 584.736 € 
./. planmäßige Tilgung 2026 36.000 € 
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen 2025 nach 
2026 

3.468 € 

+ Kreditbedarf 2026 262.700 € 
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026 814.904 € 
Verschuldung pro Einwohner 1.231 € 

 
Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO  
 
Beachtlich ist, dass die Haushaltslage trotz der in 2024 erhaltenen Zuwendung aus 
der PEK-RP in Höhe von 724.819 € weiterhin zu einem ständig wachsenden 
Liquiditätskreditbedarf führt. Zum 31.12.2025 hat die Ortsgemeinde Damflos 
einen Bestand an Liquiditätskrediten aus dem lfd. Geschäft in Höhe von 
834.201,14 €. Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 
2026 wieder um 206.401 € sowie um die anteilig kassenwirksam werdenden Mittel 
aus der Ermächtigungsübertragung von 2025 nach 2026 um voraussichtlich 
weitere 39.475,03 €. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur 
Liquiditätssicherung zum 31.12.2026 voraussichtlich 1.080.077,17 €. 
 
Weder in 2024, ohne PEK-Berücksichtigung, noch in 2025 konnte der 
Mindestrückführungsbetrag (siehe Tilgungsplan) in Höhe von 17.451 € aus dem 
laufenden Saldo erwirtschaftet werden. Nach der Finanzplanung für 2027 ff. bleibt 
es bei der Unterfinanzierung der Gemeinde. Der Mindestrückführungsbetrag kann 
planerisch weder im laufenden Haushaltsjahr, noch im Finanzplanungszeitraum 
2027 bis 2029 erwirtschaftet werden. 
 
Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 5 GemO  
 
Nach § 105 Abs. 5 der GemO (neu) sollen ab dem 01. Januar 2024 
aufgenommene Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. 
Nach dem Haushaltsplan für 2026 benötigt die Ortsgemeinde Damflos planerisch 
einen Liquiditätskredit in Höhe von 206.401 €. Bei einer dreijährigen Tilgungsfrist 
ergibt dies einen jährlichen Tilgungsbetrag in Höhe von 68.801 €. 
 
Um diesen Betrag zu erwirtschaften wäre eine massive Erhöhung der 
Steuerhebesätze erforderlich. Die Ortsgemeinde Damflos hat erst im Haushaltsjahr 
2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf 510 v.H. erhöht. 
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 370 v.H. auf 380 v.H. erhöht. Trotz 
dieser weiteren Belastung des Steuerzahlers sind weder der o.g. Tilgungsbetrag zu 
leisten, noch ein Haushaltsausgleich erreichbar. 
 
Für 2024 ergibt sich unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder ein 
Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 195.268,58 € und für 2025 ein Bedarf in Höhe 
von 254.455,02 €. Hinzu kommt ein neuer Liquiditätskreditbedarf für das 
Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 206.401 €. Dieser ist ebenfalls im Tilgungsplan, 
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der in den Anlagen beigefügt ist, unter Einschluss der nach 2026 übertragenen 
Ermächtigungen im laufenden Geschäft in Höhe von 39.475,03 € enthalten. 
Gleiches gilt für den planerischen Liquiditätskreditbedarf aus der Finanzplanung für 
die Haushaltsjahre 2027 bis 2029. 
 
Da die Ortsgemeinde Damflos über keine nennenswerten Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer verfügt, keinen eigenen Waldbesitz hat und auch als Standort für 
Windkraftanlagen ausscheidet, ist derzeit nicht darstellbar, wie die Tilgung dieser 
Beträge innerhalb von drei Jahren erfolgen soll. 
 
In welcher Höhe zum 31.12.2026 tatsächlich ein weiterer Liquiditätskreditbedarf 
entsteht, bleibt abzuwarten. Mitunter ergeben sich im Rahmen des 
Haushaltsvollzuges 2026 noch Verbesserungen durch Minderausgaben und/oder 
Mehreinnahmen. 
 
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO 

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für 
übertragbar erklärt: 

1143.5231    Unterhaltung des Bauhofes 

3650.54144  Umlage an den Zweckverband KiTa Hermeskeil 

3660.5231    Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit 

4240.5231    Unterhaltung von Sportanlagen 

5220.5231 Aufwendungen für die Unterhaltung von Baugrundstücken 

5411.5233    Unterhaltung von Gemeindestraßen 

5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung 

5412.5231    Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 

5510.5231    Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen 

5530.5231    Unterhaltung des Friedhofes 

5552.5233    Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen 

5731.5231    Unterhaltung des Bürgerhauses 

5750.5292    Unterhaltung des Traumschleifchens 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO). 
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Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01 

 

Produkte 
 
1110 

 
Verwaltungssteuerung 

1114  Gremien 
1141  Zentrale Dienste 
1143  Bauhof 
1210  Wahlen 
2810  Heimat- und Kulturpflege 
3650  Kindertagesstätte Hermeskeil 
3660  Einrichtungen der Jugendarbeit 
4240  Sport- und Tennisanlage 
5220  Bereitstellung von Bauland 
5411  Gemeindestraßen 
5412  Straßenbeleuchtung 
5420  Kreisstraße 
5470  Buswartehallen 
5510  Öffentliche Grünanlagen und Plätze 
5530  Friedhofs- und Bestattungswesen 
5552  Landwirtschaft, Jagd und Fischerei 
5711  Verbesserung DSL-Versorgung 
5731  Bürgerhaus 
5733  Waldhütte 
5750  Tourismusförderung 
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Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 
 
Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung 
 
Konto 5291 = 6.000 € 
 
Im Rahmen der Partnerschaft mit der Gemeinde Pisau möchte die Ortsgemeinde Damflos 
die Partnergemeinde besuchen. Für die Busfahrt und sonstige damit verbundenen 
Leistungen sind 6.000 € eingeplant. Die Partnerschaft feiert in 2026 ihr 25-jähriges Jubiläum. 
 
Produkt 1141 – Zentrale Dienste 
 
Konto 019 (7844) = 0 € 
 
Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme 
der Aufgabe Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen 
Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im 
Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA 
Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.  
 
Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem 
Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt 
durch den Landkreis. 
 
Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder 
Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht 
gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen 
Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, 
erstattet.  
 
Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den 
Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ 
durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Damflos in 
2024 rund 200 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für 
die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) 
gemeldet. Für den Haushalt 2027 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein 
„Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein 
Telekommunikationsunternehmen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird kein Ansatz gebildet. 

 
Produkt 1143 - Bauhof 
 
Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der 
Ortsgemeinde Damflos veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte 
Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen 
werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im 
Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung 
einbezogen werden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit 
einem ausgeglichenen Ergebnis ab. 
 
Konto 07183 (7856) = 2.000 € 
 
Im Finanzhaushalt sind für 2026 = 2.000 € für den Erwerb von Geräten (Rasenmäher o.ä.) 
veranschlagt.  
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Produkt 3650 – Kindertagesstätte Hermeskeil 
 
Konto 0130 (7842) - 104 = 4.500 € 
 
Die Ortsgemeinde Damflos übernimmt ihren Anteil an den investiven Auszahlungen für den 
Zweckverband Villa Kunterbunt über die Zahlung einer Investitionskostenumlage. Die 
Verteilung der Kosten zwischen der Stadt Hermeskeil und der Ortsgemeinde Damflos erfolgt 
auf Grundlage der 4. Änderung der Zweckverbandssatzung seit dem 01.01.2023 im 
Verhältnis 75 v.H. (Stadt) zu 25 v.H. (Gemeinde Damflos).  
 
In 2026 beträgt die an den Zweckverband zu zahlende Investitionskostenumlage 
voraussichtlich 4.500 €.  
 
Konto 54144 = EH = 3.496 € FH = -242.229 € (Erstattung) 
Konto 52543 = 291.000 € 
 
Der auf die Ortsgemeinde Damflos entfallende, anteilige Umlageanteil an den laufenden 
Personal- und Sachkosten beträgt für 2026 = 3.496 €. Im Finanzhaushalt ist eine 
Erstattung in Höhe von -242.229 € einzuplanen. Aus der Umlageabrechnung für 2025 ergibt 
sich für die Ortsgemeinde Damflos eine Erstattung in Höhe von 245.725 € und aus der 
vorläufigen Umlagezahlung für 2026 eine Zahlung in Höhe von 3.496 €. 
 
Gegen Ende des Haushaltsjahres 2025 erfolgte durch den Landkreis die Anforderung der 
Personalkostenanteile als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2025. Diese richtete sich 
aufgrund der zwischenzeitlich durch den Landkreis erlassenen Satzung über die Abrechnung 
der Personal- und Sachkosten unmittelbar an die dem Zweckverband angehörigen 
Ortsgemeinden. Eine Abrechnung über den Zweckverband, in dessen Haushaltsplan 2025 
die Mittel für die Nachzahlungen 01.07.2021 bis 31.12.2024 veranschlagt waren, erfolgte 
bisher nicht und soll voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026, analog der Anforderung der 
Vorauszahlung im Vorjahr bei den Ortsgemeinden, angefordert werden. Es wird erwartet, 
dass auf die Ortsgemeinde Damflos eine Nachforderung für den Zeitraum vom 01.07.2021 
bis 31.12.2024 in Höhe von 224.000 € entfällt. Hinzu kommt eine Vorauszahlung für 2026 in 
Höhe von 67.000 €. 
 
Produkt 5411 - Gemeindestraßen 
 
Konto 5233 = 40.000 € 
 
Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind für 2026 erneut 40.000 € eingeplant. Es 
ist notwendig, im Zuge der in 2026 durchzuführenden Arbeiten für das Glasfasernetz, 
begleitende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen. 
 
Konto 096 (78593) -108 = 220.200 € (VE = 1.100.000 €) 
 
Die Ortsgemeinde Damflos plant weiter den Ausbau der Straße „Zum Primsbach“. Der 
Auftrag für die Entwurfsplanung nebst Kostenermittlung wurde bereits in der 
Gemeinderatssitzung am 29.04.2021 erteilt. Am 02.02.2023 hatte der Gemeinderat dem 
Komplettausbau grundsätzlich zugestimmt. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des 
Investitionsstocks 2026 wurde durch die Verwaltung gestellt. Eine Bewilligung liegt noch 
nicht vor. Es wird erwartet, dass aus der möglichen Bewilligung 177.800 € in 2027 und 
76.200 € in 2028 kassenwirksam werden. Entsprechende Einnahmeansätze sind in der 
Finanzplanung enthalten. 
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Aus 2025 wurden nach 2026 = 18.500 € übertragen. Für weitere Planungsleistungen sind in 
2026 noch 220.200 € eingeplant.  
 
Damit zeitnah eine Vergabe mit dem möglichen Baubeginn im Frühjahr 2027 erfolgen kann, 
ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.100.000 € veranschlagt. Diese ist auch in 
der Finanzplanung für 2027 in Form von Kassenmitteln enthalten. Sie beinhaltet nach 
jetzigem Stand die Kosten für den Bau, die Beleuchtung, die Vermessung, die an die VG-
Werke zu zahlenden Beiträge und den notwendigen Grunderwerb.  
 
Konto 23131 (68131) -108 = 0 € 
 
Von den VG-Werken erhält die Ortsgemeinde einen Straßenentwässerungsanteil in Höhe 
von 39.000 €. Dieser ist in der Finanzplanung für 2028 ausgewiesen. 
 
Konto 2325 (6825) -108 = 15.000 € 
 
Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Einführung der Wiederkehrenden 
Straßenausbaubeiträge rückwirkend ab dem 01.02.2020 beschlossen. In 2026 wird eine 
Beitragseinnahme in Höhe von 15.000 € erwartet. In der Finanzplanung sind für 2028 
weitere 525.000 € und für 2029 nochmals 225.000 € eingeplant. 
 
Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung 
 
Konto 0130 (7842) – 118 = 35.000 € 
 
Zur besseren Ausleuchtung der Straßen „Zum Damflöschen“, Gartenstraße, 
Kapellenstraße und Sportplatzstraße sind 35.000 € eingeplant. Die Erneuerung und 
Ergänzung der Beleuchtung in diesen Straßen erfolgt im Zuge des Glasfaserausbaues.  
 
Konto 5231 = 10.000 € 
 
Im Haushaltsjahr 2026 werden die restlichen Straßenleuchten in der Ortsgemeinde gegen 
LED-Leuchten ausgetauscht. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt. 
 
Produkt 5420 – Kreisstraße  
 
Konto 096 (78593) -113 = 5.000 €  
 
Die Mittel dienen zur Durchführung des restlichen Grunderwerbes in der Kreisstraße. 
 
Konto 2325 (6825) -113 = 4.000 € 
 
Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Einführung der Wiederkehrenden 
Straßenausbaubeiträge rückwirkend ab dem 01.02.2020 beschlossen. Für 2026 ist eine 
Beitragseinnahme in Höhe von 4.000 € eingeplant.  
 
Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen 
 
Konto 096 (78593) - 126 = 10.000 € 
 
Für die Anlage eines Grabfeldes mit Stehle sind 10.000 € eingeplant. 
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Konto 5231 = 18.000 € 
 
Der Planansatz für Unterhaltungsarbeiten beinhaltet auch die Kosten für die Reinigung der 
Mauer im rückwertigen Bereich des Friedhofes und das Entfernen von Grabstellen, bei 
denen die Ruhefrist abgelaufen ist. Der Planansatz 2027 kann voraussichtlich wieder 
reduziert werden. 
 
Produkt 5552 – Landwirtschaft/Jagd/Fischerei 
 
Konto 44243 = 42.600 € 
 
Die Ortsgemeinde Damflos hat in 2019 erstmals einen Anteil aus dem Solidarfonds 
Windenergie der Verbandsgemeinde Hermeskeil erhalten – insgesamt bisher 176.030 €. In 
2026 werden voraussichtlich weitere 42.600 € kassenwirksam. 
 
Konto 5233 = 10.000 € 
 
Die Ortsgemeinde Damflos hat in 2025 mit der Sanierung des ersten Teilabschnittes des 
maroden Wirtschaftsweges zum Sportplatz begonnen. Hierfür wurde in 2025 eine erste 
Abschlagsrechnung in Höhe von 15.000 € geleistet. Der Restbetrag der verfügbaren Mittel 
wurde in Höhe von 14.405 € nach 2026 übertragen. 
 
Für das Haushaltsjahr 2026 sind weitere 10.000 € zur Sanierung mehrerer stark schadhafter 
Stellen im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens eingeplant. 
 
Die Gemeinde möchte in den kommenden Haushaltsjahren in größerem Umfang 
Wirtschaftswege erneuern. Hierzu sollen in 2026 Abstimmungsgespräche mit dem DLR mit 
dem Ziel einer möglichen Förderung geführt werden. 
 
Produkt 5731 – Bürgerhaus 
 
Konto 0821 (7857) - 124 = 3.000 € 
 
Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus sind 3.000 € 
eingeplant. 
 
Konto 5231 = 80.000 € 
Konto 4627 =   1.500 € 
 
Die Ortsgemeinde Damflos möchte in 2026 die veralteten Fenster im Bürgerhaus 
austauschen. Nach einem aktuellen Angebot werden hierfür 65.000 € benötigt. Der 
Planansatz in Höhe von 80.000 € enthält auch 1.500 € für die Hinzuziehung eines 
Energieberaters, um einen Förderantrag zu dieser Maßnahme an das BAMF zu stellen. 
Weitere 5.000 € sind für den Einbau von Schallschutzelementen eingeplant. Zu diesen 
Kosten werden Spenden der Ortsvereine in Höhe von 1.500 € erwartet, die bei Konto 4627 
veranschlagt sind. 
 
Aus dem Vorjahr wurden 10.000 € übertragen. Aus den übertragenen Mitteln wurde die aus 
Sicherheitsgründen unaufschiebbare Sanierung der Betonstützen im Keller des 
Bürgerhauses geleistet. 
 
Von der ursprünglich angedachten Generalsanierung des Bürgerhauses nimmt die 
Ortsgemeinde aus Kostengründen Abstand. 
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Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02 

 

Produkte 

6110 

 

  

Steuern, allgemeine Zuweisungen, 

allgemeine Umlagen 

6120  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen 
 

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen 
 
Konto 4011 
Grundsteuer A                 2.200 € 
 
Konto 4012 
Grundsteuer B                76.500 € 
 
Konto 4013 
Gewerbesteuer                                    75.000 € 
 
Konto 4033 
Hundesteuer                                                                                  4.900 € 
 
Konto 4021  
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                               337.860 € 
 
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf 
den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 15.380 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die 
aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2025 zugrunde. 
Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem 
Gesamtsteueraufkommen 2025 in Höhe von 2.459 Mio. € aus.  
 
Konto 4022 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    9.470 € 
 
Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse 
der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2025 zugrunde. Die Schätzung geht 
von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 
427 Mio. € aus.  
 
Konto 40521 
Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen                                     35.000 € 
 
Der Berechnung der Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 
LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem 
Oktober 2025 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 
255 Mio. €.  
 
Konto 41111 
Schlüsselzuweisung A                                                       226.715 € 
 
Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundschreiben des 
Ministeriums des Innern und für Sport übermittelten Daten sowie auf Basis der 
Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Damflos erhält in 2026 eine 
Schlüsselzuweisung A in Höhe von 226.715 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das 
Jahr 2025 wurden auf 293.960 € festgesetzt.  
 
Konto 41112 
Schlüsselzuweisung B                        15.740 € 
 
Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten 
für die Haushaltsplanung 2026 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein 
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Grundbetrag von 851 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2026 erhält die 
Ortsgemeinde Damflos eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 15.740 €.  
 
Konto 5431 
Gewerbesteuerumlage                           6.910 € 
 
Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2026 = 
35 v.H. 
 
Konto 54421 
Kreisumlage                                     324.810 € 
 
Konto 54423 
Verbandsgemeindeumlage                       230.970 € 
 
Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 
2026 insgesamt 555.780 €. In 2025 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf 
insgesamt 550.836 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2026 
gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 4.944 €.  
 
Konto 4132 
Kommunaler Entschuldungsfonds                                                                                  0 € 
 
Der Gemeinderat Damflos hatte am 19.10.2011 die grundsätzliche Teilnahme am 
Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP) beschlossen. Dem Abschluss des 
Konsolidierungsvertrages hatte der Gemeinderat am 16.05.2012 zugestimmt. Die Gemeinde 
Damflos hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten 
gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 244.999,20 €. Nach den 
Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnete sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen 
ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 244.999 €, der zur Teilnahme am KEF-RP 
berechtigt. Dieser Wert war Grundlage des am 16.05./31.05.2012 abgeschlossenen 
Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote betrug 78,26 v. H., woraus sich eine 
Gesamtleistung von 191.736 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 
12.782 € errechnete. Davon zahlte das Land 4.261 €, der gleiche Betrag floss aus dem 
kommunalen Finanzausgleich. Zusammen waren dies rd. 8.520 €. Der 1/3-Anteil der 
Gemeinde Damflos in Höhe von ebenfalls 4.261 € war nicht gesondert nachzuweisen. 
Ebenfalls entfiel eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der 
Gesamtleistung entfielen auf die Tilgung 80 % = 10.225 €.  
 
Seit dem Haushaltsjahr 2024 sind hier keine Erträge mehr zu veranschlagen. Die Gemeinde 
nimmt an der PEK-RP teil und scheidet damit aus dem KEF-RP aus. Der notwendige 
Gemeinderatsbeschluss erfolgte in der Sitzung am 07.03.2024. Die Ortsgemeinde Damflos 
hat im Haushaltsjahr 2024 eine Zahlung aus der PEK des Landes in Höhe von 724.819 € zur 
Reduzierung Ihrer Liquiditätskredite in Höhe von 970.252 € erhalten.  

 
Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und 
Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen. 
 
An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 17.000 € eingeplant. 
An Tilgungsleistungen sind = 36.000 € veranschlagt. 
 
An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 60.000 € veranschlagt. 
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Übersicht über den 

voraussichtlichen Stand der 
Verbindlichkeiten zum Ende 

des Haushaltsjahres 
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Übersicht 
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen 

und ähnlicher Vorgänge 

 
lfd. 
Nr. 

 
Art 

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 
GemHVO) 

 
Stand Beginn  

Haushaltsvorjahr 
2025 

 
Voraussichtlicher 

Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 
2026 

 
Voraussichtlicher 

Stand 
zu Ende des 

Haushaltsjahres 
2026 

in € 

1 Verbindlichkeiten aus Anleihen für 
Investitionen 

   

2 Verbindlichkeiten aus Anleihen zur 
Liquiditätssicherung 

   

3 Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für Investitionen 
(gemäß § 103 GemO) 

411.382 584.736 814.904 

4 Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen zur 
Liquiditätssicherung (gemäß § 105 
GemO) 

579.747 834.202 1.080.079 

5 darunter: 
a) Anleihen und 

Kreditaufnahmen zur 
Liquiditätssicherung bis zum 
31.12.2023 

384.478 384.478 384.478 

6 b) Anleihen und 
Kreditaufnahmen zur 
Liquiditätssicherung ab dem 
01.01.2024 

195.269 449.724 695.601 

7 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen  

   

8 Summe der Verbindlichkeiten aus 
Anleihen, Kreditaufnahmen und 
ähnlicher Vorgänge 

991.129 1.418.938 1.894.983 
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Tilgungsplan § 105 Abs. 5 GemO

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2024 195.268,58 €          65.089,53 €                 65.089,53 €               65.089,53 €          

2025 254.455,02 €          84.818,34 €               84.818,34 €          84.818,34 €             

2026 245.876,03 €          81.958,68 €          81.958,68 €             81.958,68 €            

2027 225.769,00 €          75.256,33 €             75.256,33 €            75.256,33 €              

2028 235.181,00 €          78.393,67 €            78.393,67 €              78.393,67 €          

2029 234.840,00 €          78.280,00 €              78.280,00 €          78.280,00 €            

-  €           65.089,53 €                 149.907,87 €             231.866,54 €        242.033,35 €           235.608,68 €          231.930,00 €            156.673,67 €        78.280,00 €            

Neuverschuldung
Tilgung (3 Jahre)

Summe:
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Übersicht 

Verpflichtungsermächtigungen  
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Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 

werdenden Auszahlungen 
          

  Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- 

Verpflichtungsermächtigungen daten des daten des daten des daten der 

(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) Haushalts- zweiten dritten weiteren 

  folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 

    folgejahres folgejahres folgejahre 

  2027 2028 2029  

  in € 

im Haushaltsjahr 2026 = 1.100.000 €   1.100.000 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2027 =             0 € 0 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2028 =             0 € 0 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2029 =             0 € 0 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2030 =             0 €         

Summe 1.100.000 0 0 0 

Gesamtbetrag der Investitionskredite 

930.200 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite 

zur Umschuldung) 
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Übersicht über die Verpfichtungsermächtigungen

Produktsach-
konto

Projekt Maßnahme VE 2026 Fällig 2027 Fällig 2028 Fällig 2029 Folgejahre

5411.096 108 Ausbau "Zum Primsbach" 1.100.000 €                   1.100.000 €          -  €               -  €               

5411.2325 108 WKB für Ausbau Straße "Zum Primsbach" 525.000,00 €              225.000,00 €   

5411.23131 108 Beteiligung der VG-Werke 39.000,00 €                

5411.23142 108 Zuwendungen vom Land 177.800 €             76.200,00 €                

Saldo 1.100.000 €                   922.200 €             640.200,00 €-              225.000,00 €-   -  €               

Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil 57.000 €               

VE gesamt 1.100.000 €

Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt 57.000 €
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Übersicht zur Beurteilung der 
dauernden Leistungsfähigkeit 
(Berechnung der sog. Freien 

Finanzspitze) 
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Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Damflos 
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt) 

 
 

Lfd
. 

Nr. 

 
 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des 

Haushalts- 
vorvorjahres 

Ansätze des  
Haushalts- 
Vorjahres 
einschl. 

Nachträge 

 
Ansätze des 
Haushalts- 

jahres 

 
Planungs- 
daten des 

Haushaltsfolg
ejahres 

 
Planungs- 
daten des 
zweiten 

Haushaltsfolge
jahres 

 
Planungs- 
daten des 

dritten 
Haushaltsfolgej

ahres 
 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029  

in €  
 
1 
 

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 
GemHVO) 

einschließlich Zinsauszahlungen für 
bereits genehmigte Kredite 

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für 
geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite 

E
n

ts
te

h
u

n
g

s
re

c
h

n
u

n
g
 

   -163.176,88 -156.659,00 -170.401,00 -191.972,00 -197.378,00 -198.188,00 

 
 
2a 
 

abzüglich 
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits 
genehmigten  
Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 
GemHVO) 

     29.891,70 34.100,00 36.000,00 31.220,00 31.839,00 29.878,00 

 
2b 

abzüglich 
Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)  

         
            0,00 

 
        0,00 

 
0,00 

  
          0,00 

 
         0,00 

 
          0,00 

 
3 

Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan       17.451,00 17.451,00 17.451,00 17.451,00 17.451,00 17.451,00 

4 Zwischensumme    -210.519,58 -208.210,00 -223.852,00 -240.643,00 -246.668,00 -245.516,00 

 abzüglich 

 
5 
 

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
geplanten, aber noch nicht genehmigten 
Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 
GemHVO) 

 
 

 
 

 
             0,00 

 
2.577,00 

 
5.964,00 

 
6.774,00 

V
e

rw
e

n
d

u
n

g
s
-re

c
h

n
u

n
g
 6 

 
„freie Finanzspitze“  
(Ziel in allen Jahren:  0) 

*-210.519,58 -208.210,00 -223.852,00 -243.220,00 -252.632,00      -252.290,00 

   Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* 
 
 

31.12.2026                  Betrag 1.080.078 € 

 

Mit Vorlage es endgültigen Rechnungsergebnisses ist das Ergebnis um die bewilligte 
Zuwendung aus dem PEK Rheinland-Pfalz in Höhe von 724.819 € zu berichtigen. 
 

 

 Endfällige Kredite 

  Jahr 2026 =3.979,81 € 
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Schlussbilanz 2022 

 

 

98 / 105



31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022

1 Anlagevermögen 1 Eigenkapital 367.692,70 332.740,55

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1 Kapitalrücklage 442.106,35 367.692,70
1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -74.413,65 -34.952,15
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1.1.2 Geleistete Zuwendungen 24.124,42 21.609,19 2 Sonderposten

1.1.3 Gezahlte Investitionzuschüsse 52.809,69 105.473,41 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 561,51 591,95 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 727.491,59 697.028,83
1.2 Sachanlagen 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 539.740,04 755.925,96
1.2.1 Wald, Forsten 2.448,41 2.448,41 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 65.342,39 65.295,46 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 791.837,25 760.246,48 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.473.159,70 1.815.741,26 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 40.100,42 40.519,28
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1.764,14 1.589,43 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 740,72 510,35 3 Rückstellungen

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.491,37 24.240,05 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 51.554,00 47.776,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00
1.2.10 Geleistete  Anzahlungen, Anlagen im Bau 333.989,96 48.789,82 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00
1.3 Finanzanlagen 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00
1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 335.505,72 332.845,29

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00

1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 
kommunale Stiftungen 0,00 0,00

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 2.200,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.114,53 1.537,71
2 Umlaufvermögen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00
2.1 Vorräte 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.338,00 6.240,00

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 68.658,29 19.595,56
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 990.754,76 850.365,29

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 183.752,01 155.347,65 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 290,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92,20 379,60 5 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 

rechtsfähige kommunale Stiftungen
0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 23,26
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 680,83 1.310,00
2.2.8 Wertberichtigungen -658,25 -1.959,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei 

Kreditinstituten und Schecks
0,00 0,00

3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten

4.1 Disagio 0,00 0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 79,58 15,65
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 3.059.953,76 3.061.229,47 Bilanzsumme 3.059.953,76 3.061.229,47

Verweis auf 
Anhang       
(lfd. Nr.)

Posten Bezeichnung

in €

0,00

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

0,00

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00

Bilanz der Ortsgemeinde Damflos zum 31.12.2022

Posten Bezeichnung

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 
Werten

0,00 0,00

Aktiva Passiva 

0,00

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 
Stiftungen

Verweis auf 
Anhang      
(lfd. Nr.)

in €

33.741,54 33.741,54
0,000,00
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Stellenplan 
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Höchstbetrag der 

Liquiditätskredite 
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lfd. Nr. Bezeichnung Angabe
1 Haushaltsjahr 2026

2 maßgeblicher Betrachtungszeitraum 2020-2024

3 Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten 29.07.2024
4 Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 1.419.859,15 €                                                                

5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 1.029.866,00 €                                                                
6 Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. 51.493,30 €                                                                      
7 weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes

*8 Abweichung in Euro 305.642,82 €                                                                    

9 rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr 1.776.995,27 €                                                                
10 rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)

*

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Bei planmäßiger Abwicklung ergäbe sich ein vorzufinanzierender Investitionskreditbedarf der Gemeinde in Höhe von
262.700 €. Hinzu kommen anteilig 3.467,79 € aus investiven Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026. Da
die hierauf entfallenden Kreditaufnahmen erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026 erfolgen, ist der Höchstbetrag
der Liquiditätskredite um diesen Wert zu erhöhen. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Aufwandsermächtigungen aus
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Tilgungsplan 
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Ortsgemeinde Damflos Muster 29

Orientierungswert 
in Höhe von 1/30

Mindest-
Rückführungsbetrag ³

Spalte: 1 2 3 4 5 6 7
1 2024 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 506.082,17 506.082,17 0,00
2 2025 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 488.631,06 488.631,06 0,00
3 2026 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 471.179,95 471.179,95 0,00
4 2027 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 453.728,84 453.728,84 0,00
5 2028 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 436.277,73 436.277,73 0,00
6 2029 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 418.826,62 418.826,62 0,00
7 2030 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 401.375,51 401.375,51 0,00
8 2031 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 383.924,41 383.924,41 0,00
9 2032 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 366.473,30 366.473,30 0,00

10 2033 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 349.022,19 349.022,19 0,00
11 2034 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 331.571,08 331.571,08 0,00
12 2035 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 314.119,97 314.119,97 0,00
13 2036 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 296.668,86 296.668,86 0,00
14 2037 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 279.217,75 279.217,75 0,00
15 2038 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 261.766,64 261.766,64 0,00
16 2039 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 244.315,53 244.315,53 0,00
17 2040 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 226.864,42 226.864,42 0,00
18 2041 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 209.413,31 209.413,31 0,00
19 2042 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 191.962,20 191.962,20 0,00
20 2043 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 174.511,09 174.511,09 0,00
21 2044 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 157.059,98 157.059,98 0,00
22 2045 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 139.608,87 139.608,87 0,00
23 2046 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 122.157,77 122.157,77 0,00
24 2047 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 104.706,66 104.706,66 0,00
25 2048 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 87.255,55 87.255,55 0,00
26 2049 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 69.804,44 69.804,44 0,00
27 2050 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 52.353,33 52.353,33 0,00
28 2051 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 34.902,22 34.902,22 0,00
29 2052 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 17.451,11 17.451,11 0,00
30 2053 17.451,11 17.451,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;  Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

7Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

in €7

1Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
2Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
3Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.
4Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
5Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ¹·²
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 523.533,28

freiwillige 
Tilgung

Saldo                   
(Spalte 2 + 3 - 1)

"Stand Liquiditätskredite zum 
31.12. unter Berücksichtigung 
des Orientierungswertes" 4,5

"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. 
unter Berücksichtigung des Mindest-

Rückführungsbetrages sowie der 
freiwilligen Tilgung"4,6

Saldo        
(Spalte 6-5)

lfd. Nr.

Jahr 
(jeweils 

zum 
31.12.)
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